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A N H A N G: Studienverlaufsplan 



1. Abschnitt: Allgemeines 
 

§ 1 
Inhalt und Anwendungsbereich 

(1) Die Prüfungsordnung gilt für den weiterbildenden Masterstudiengang „Medizin-
recht“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU).  
 
(2) Die Prüfungsordnung regelt Inhalt, Aufbau und Prüfungen dieses Weiterbildungs-
studiengangs. 
 

§ 2 
Ziel des Studiengangs 

(1) Der Studiengang „Medizinrecht“ ist ein weiterbildendes Studium im Sinne des 
§ 62 HG NRW. Er wird vom Fachbereich Rechtswissenschaften angeboten. 
 
(2) Der Studiengang verfolgt das Ziel, den Absolventinnen und Absolventen vertiefte 
Kenntnisse auf dem Gebiet des Medizinrechts zu vermitteln, um sie für eine hoch-
qualifizierte Tätigkeit in diesem Rechtsgebiet zu befähigen. Dazu werden die Lehr-
veranstaltungen wissenschaftlich vertieft und zugleich praxisorientiert gestaltet.  
 

§ 3 
Dauer und Aufbau des Studiengangs 

(1) Die Regelstudienzeit des Studiums „Medizinrecht“ einschließlich der Zeiten für die 
Anfertigung der Masterarbeit sowie für die Ablegung der Prüfungen umfasst vier Se-
mester. Geht eine Teilnehmerin in Mutterschutzzeit oder beansprucht ein/e Teilneh-
mer/in Elternzeit, so werden alle in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen und 
Termine um die für die Mutterschutz und Elternzeit gesetzlich vorgesehene Dauer 
hinausgeschoben. 
 
(2) Weder Studienzeiten noch Studien- und Prüfungsleistungen, die ein/e Teilneh-
mer/in zuvor in einem Erststudium erbracht hat, können im Rahmen des Studiums 
angerechnet werden. 
 
(3) Die Studiendauer soll insgesamt vier Jahre nicht überschreiten.  
 
(4) Der Studiengang beginnt jährlich zum Sommersemester. 
 
(5) Das Studium wird in Form von sechzehn Blockveranstaltungen durchgeführt, die 
insgesamt 390 Unterrichtsstunden umfassen. Jedes Modul wird mit einer Prüfung 
gemäß §§ 10 ff. dieser Prüfungsordnung abgeschlossen. Für die Teilnehmer/innen 
ohne rechtswissenschaftliches Erststudium umfasst der Studiengang zwei weitere 
Blockveranstaltungen mit insgesamt 50 Unterrichtsstunden (sog. Vorschaltkurs) 
 
(6) Die Arbeitsbelastung ist ausgelegt für Studierende, die das Studium berufsbeglei-
tend absolvieren.  
 
(7) Der Studienaufwand wird durch das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) kontingentiert. Die Vergabe von ECTS-Punkten ist an den Nachweis 
von Leistungen geknüpft, der durch die Prüfungen und die Abschlussarbeit zu führen 
ist. Insgesamt erreichen die Studierenden im Rahmen des Studienprogramms 60 
ECTS-Punkte.  



(8) Der Ablauf des Studiums ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan, der dieser Prü-
fungsordnung als Empfehlung für einen sachgerechten Ablauf des Studiums bei-
gefügt ist. Der Studienverlaufsplan stellt einen zeitlich und inhaltlich zweckmäßigen 
Aufbau eines Studiums dar. Er ermöglicht ein ordnungsgemäßes Studium innerhalb 
der vorgesehenen Studienzeiten. Dazu macht er detaillierte Angaben über die Lehr-
veranstaltungen und über die zeitliche Organisation des Studiums. Der Studienver-
laufsplan muss nicht zwingend eingehalten werden. 
 
(9) Alle Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass die vermittelten Kennt-
nisse und Fähigkeiten durch das Selbststudium der Studierenden anhand der in den 
einzelnen Blockveranstaltungen bekannt gegebenen Literatur erweitert und vertieft 
werden. Neben den 390 Unterrichtsstunden erarbeiten die Studierenden auf der 
Grundlage von Lehrmaterialien selbst die weiteren Studieninhalte. 
 

§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zum Weiterbildungsstudiengang „Medizinrecht“ kann zugelassen werden, wer 
 
1. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fach-

gebundenen Hochschulreife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzt und 

2. einen rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer deutschen 
Hochschule mit einem Staatsexamen, einer Diplom-, Master- oder Ba-
chelorprüfung erfolgreich abgeschlossen und im Rahmen dieses Studiengangs 
240 ECTS-Punkte erworben hat, wobei bis zu 60 ECTS-Punkte unter den in § 5 
angeführten Voraussetzungen aufgrund beruflicher Qualifikationsleistungen ange-
rechnet werden können, und 

3. über einschlägige Berufserfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr ver-
fügt. 

 
(2) Bewerber/innen ohne juristisches Staatsexamen müssen ihr Erststudium mindes-
tens mit der Note „gut“ und mindestens mit der ECTS-Note „B“ abgeschlossen haben 
bzw. zu den besten 35 % der Absolventen (grading table) zählen. Der Zulassungs- 
und Prüfungsausschuss kann Ausnahmen zulassen. 
 
(3) Den Hochschulabschlüssen gemäß Abs. 1 Nr. 2 stehen vergleichbare Abschlüsse 
an einer ausländischen Hochschule gleich. Bei der Feststellung der Vergleichbarkeit 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen zu beachten. 
 
(4) Bewerber/innen, die ihre Studienqualifikation im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 oder 2 
nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen nachweisen, 
dass sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift hinreichend beherrschen (§ 49 
Abs. 12 HG NRW). Weitere Einzelheiten regelt die Ordnung für die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber/innen an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (DSH 2). 
 
(5) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 soll neben der Zulassung für Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftler auch für andere Berufsgruppen, insbesondere für ein-
schlägig orientierte Mediziner und Pharmazeuten, die Möglichkeit bestehen, den 
Weiterbildungsstudiengang zu absolvieren.  



 
(6) Sämtliche Bewerber/innen ohne rechtswissenschaftliches Erststudium müssen 
über juristische Grundkenntnisse verfügen. Über das Vorhandensein der erforderli-
chen Kenntnisse entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss. Für diese 
Bewerber/innen ist darüber hinaus die Teilnahme an dem Vorschaltkurs verpflich-
tend. 
 
(7) Die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 6 werden durch Vorlage der ent-
sprechenden Zeugnisse nachgewiesen. 
 
(8) Über die Zulassung sowie die Auswahl der Bewerber/innen entscheidet der Zu-
lassungs- und Prüfungsausschuss im Sinne des § 8 dieser Ordnung. Die weiteren 
Einzelheiten regelt eine gesonderte Zulassungsordnung, die Bestandteil dieser Prü-
fungsordnung ist. 
 

§ 5 
Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss kann für Qualifikationsleistungen, die von 
einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis erbracht 
worden sind, bis zu 60 ECTS-Punkte auf die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 geforderten 240 
ECTS-Punkte anrechnen. Diese Qualifikationsleistungen müssen mit den Lernzielen 
des Studiengangs in Zusammenhang stehen und sind schriftlich nachzuweisen. Die 
Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen; eine 
pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt. 
 

§ 6 
Hochschulgrad 

Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiengangs verleiht die Rechtswissen-
schaftliche Fakultät der WWU nach § 66 Abs. 1 HG NRW Studierenden den staatlich 
anerkannten Hochschulgrad eines „Master of Laws“, abgekürzt „LL.M.“. 
 

§ 7 
Voraussetzung für das Bestehen der Masterprüfung 

Die acht Modulprüfungsleistungen (§§ 10 f) müssen ebenso wie die Masterarbeit 
mindestens mit der Note „rite (4,0)“ bzw. mit „bestanden“ bewertet worden sein. Dar-
über hinaus muss der/die Studierende an mindestens 292,5 der 390 Unterrichtsstun-
den (75 %) teilgenommen haben. 
 

§ 8 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation des Studiengangs und der Prüfungen sowie die durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fakul-
tät einen Zulassungs- und Prüfungsausschuss, der sich aus vier an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster tätigen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern 
zusammensetzt. Der Vorsitzende des Executive Boards kann an den Sitzungen des 
Ausschusses beratend teilnehmen.  
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden vom Fachbe-
reichsrat Rechtswissenschaften für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss wählt seine/n Vorsitzende/n 
und den/die Stellvertreter/in. 
 



(3) Dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss obliegen die ihm in dieser Ordnung 
zugewiesenen Aufgaben. 
 
(4) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 
 
(5) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über eingelegte Widersprüche. Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n übertragen.  
 
(6) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 

§ 9 
Executive Board 

(1) Das Executive Board ist ein Gremium mit beratender Funktion, das sich aus 
dem/den akademischen Leiter/n sowie weiteren Professorinnen/Professoren und 
Praktikerinnen/Praktikern zusammensetzt. Es besteht die Möglichkeit, einen Studie-
renden in das Executive Board aufzunehmen. Die Mitglieder des Executive Boards 
werden von dem/den akademischen Leiter/n des Studiengangs ernannt. Das Execu-
tive Board ist für die Errichtung des Studiengangs zuständig, überwacht dessen Qua-
lität und passt die Studieninhalte an die aktuellen Entwicklungen und Bedürfnisse 
des Marktes an.  
 
(2) Folgende Punkte fallen insbesondere unter die Zuständigkeit des Executive 
Boards:  
• die Akkreditierung des Studiengangs 
• die Pflege des Modulhandbuchs  
• die Prüfung der Inhalte des Studiengangs  
• die Beratung des akademischen Leiters bei der Auswahl der Dozentin-

nen/Dozenten des Studiengangs. 
 
(3) Das Executive Board wählt eine/n Vorsitzende/n. Es kann die Erledigung seiner 
Aufgaben auf die/den Vorsitzende/n übertragen. 
 
 

2. Abschnitt: Prüfungen 
 

§ 10 
Prüfungen 

Die Prüfungen des Studiengangs gliedern sich in studienbegleitende Modulprüfun-
gen (Klausuren, Präsentation und Kurzgutachten) und eine das Studium abschlie-
ßende Masterarbeit (Masterthesis). 

 
§ 11 

Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 
(1) In den Blockveranstaltungen werden den Studierenden insgesamt acht Ab-
schlussprüfungen in Form von sechs Klausuren, einem Kurzgutachten sowie einer 
Präsentationsprüfung gestellt. Fünf der Klausuren haben einen Umfang von drei Zeit-
stunden, eine Klausur wird über die Dauer von vier Zeitstunden geschrieben. Für die 
Ausarbeitung der Kurzgutachten stehen den Teilnehmerinnen/Teilnehmern zwei Wo-
chen zur Verfügung. Die Vorbereitung der Präsentationsprüfung erfolgt über einen 

http://www.co2-handel.de/lexikon-4.html


Zeitraum von vier Zeitstunden in Gruppenarbeit, für die anschließende Präsentation 
der Arbeit stehen jeder Gruppe max. 20 Minuten zur Verfügung. Inhalt der Prüfungen 
sind die in den Blockveranstaltungen behandelten sowie die in Heimarbeit erarbeite-
ten Studieninhalte.  
 
(2) Ziel der Prüfungen ist es, die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten im Bereich des wissenschaftlichen und praktischen Umgangs mit der Vielfalt 
der möglichen Fälle auf dem Gebiet des Gesundheitswesens zu vermitteln. Es soll 
festgestellt werden, ob der/die Prüfungskandidat/in für die Berufspraxis die in den 
jeweiligen Tätigkeitsfeldern erforderlichen Sachkenntnisse nachweist, die Zusam-
menhänge der einzelnen Lernbereiche des Studiengebietes überblickt und die Fä-
higkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und praktische Erfahrungen zur Problem-
lösung selbstständig anzuwenden. In den schriftlichen Abschlussprüfungen soll 
der/die Prüfungskandidat/in zudem nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und 
mit begrenzten Hilfsmitteln Themeninhalte des vorangegangenen Moduls einschließ-
lich der in Heimarbeit selbst erarbeiteten Studieninhalte beherrscht. Die Ausarbeitung 
des Kurzgutachtens soll die Studierenden auf die Anfertigung der Masterarbeit vor-
bereiten. Durch die Präsentationsprüfung wird überprüft, ob der/die Prüfungskandi-
dat/in der Lage ist, bekannte Inhalte verständlich und in angemessener Sprache so-
wie inhaltlich treffend darzustellen. 
 
(3) Macht ein/e Prüfungskandidat/in durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so hat 
der/die Vorsitzende des Zulassungs- und Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit 
zu verlängern oder der Kandidatin/dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prü-
fungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
 
(4) Die Prüfungsanforderungen sind am Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientie-
ren, die aufgrund des Studienverlaufsplans für das betreffende Fach vorgesehen 
sind.  
 

§ 12 
Prüfer/innen 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/innen. 
 
(2) Die Prüfer/innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(3) Prüfer/innen sind Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitar-
beiter/innen, die im Regelfall im Studiengang mitgewirkt haben. Praxisdozentinnen/-
dozenten können Prüfer/innen sein, wenn sie ein rechts- oder wirtschaftswissen-
schaftliches Studium an einer Hochschule erfolgreich mit zumindest einem Staatsex-
amen, einer Diplomprüfung oder einer Prüfung zum Master abgeschlossen haben. 
 

§ 13 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von nach § 12 dieser Prüfungsordnung 
zu bestellenden Prüferinnen/Prüfern bewertet.  
 
 
 
 



 
 
(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0 = summa cum laude = eine hervorragende Leistung 
2,0 = magna cum laude = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt 
3,0 = cum laude = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforde-

rungen entspricht 
4,0 = rite = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-

derungen genügt 
5,0 = non rite = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt 
 
(3) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen im Sinne des Abs. 2 kön-
nen durch Erhöhen oder Absenkung der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte ge-
bildet werden; die Noten 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „rite“ (4,0) bzw. als 
„bestanden“ bewertet worden ist.  
 
(5) Durch das Bestehen der Prüfung erwirbt der Prüfling die dem jeweiligen Modul 
zugeordneten ECTS-Punkte. 
 

§ 14 
Masterarbeit 

(1) Die schriftliche Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der 
Lage ist, ein rechtswissenschaftliches Problem aus dem Bereich „Medizinrecht“ in 
vorgegebener Zeit selbstständig zu bearbeiten. 
 
(2) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern/Prüferinnen bewertet. Einer/Eine der Prü-
fer/innen ist zugleich Betreuer/in der Masterarbeit. 
 
(3) Das Thema der Masterarbeit und der/die Betreuer/in werden von dem/der Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zugeteilt. Die Bearbeitungszeit beträgt vier Mona-
te. 
(4) Hinsichtlich der Bewertung der Masterarbeit gilt § 13 Abs. 2 bis 5 der Prüfungs-
ordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass bei einer Notendivergenz der Mittel-
wert gebildet wird.  
 

§ 15 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungen, die mindestens mit „rite“ bzw. mit „bestanden“ bewertet worden sind, 
können nicht wiederholt werden.  
 
(2) Erstmals nicht bestandene schriftliche Prüfungsleistungen können zweimal wie-
derholt werden. Wird eine Prüfungsleistung im zweiten Wiederholungsfall nicht mit 
mindestens „rite“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet, ist die Prüfung endgültig nicht 
bestanden. Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
weitere Wiederholungsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfe-
rinnen/Prüfern im Sinne des § 12 dieser Ordnung zu bewerten. 



§ 16 
Versäumnis, Rücktritt, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „non rite“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ be-
wertet, wenn der/die Prüfungskandidat/in zu einem Prüfungstermin ohne triftigen 
Grund nicht erscheint. Über die Anerkennung eines triftigen Grundes entscheidet der 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungs-
leistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(2) Wenn der/die Kandidat/in nach Beginn der Prüfung von ihr zurücktritt, gilt sie als 
nicht bestanden.  
 
(3) Die für das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Zulassungs- 
und Prüfungsausschuss unverzüglich (spätestens 2 Wochen nach dem jeweiligen 
Prüfungstermin) schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
ist dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest vorzulegen. Der 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss kann bei Krankheit die Vorlage eines Attests 
eines/einer vom Zulassungs- und Prüfungsausschuss benannten Arztes/Ärztin ver-
langen. Erkennt der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dies 
der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten mitgeteilt und ein neuer Termin 
festgesetzt.  
 
(4) Versucht der/die Kandidat/in das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-
schung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „non rite“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird 
von den jeweilig prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen und akten-
kundig gemacht. Im Wiederholungsfall kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären.  
 
(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils 
prüfenden oder Aufsicht führenden Personen – in der Regel nach Abmahnung – von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prü-
fungsaufgabe gilt in diesem Fall als mit „non rite“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ 
bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären. Die Gründe für den Ausschluss 
sind aktenkundig zu machen. 
 

 
§ 17 

Gesamtnote 
(1) Aus den einzelnen Leistungen der Prüfungen und der Masterarbeit wird eine Ge-
samtnote gebildet. In diese Gesamtnote gehen die sechs Abschlussklausuren mit 
insgesamt 60 vom Hundert und das Kurzgutachten mit 10 vom Hundert ein. Das Er-
gebnis der Masterarbeit fließt mit 30 vom Hundert in die Gesamtnote ein. 
 
(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach folgendem Verfahren: 
1. Das arithmetische Mittel der sechs Klausuren wird errechnet. 
2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,6 multipliziert. 
3. Die Note des Kurzgutachtens wird mit dem Faktor 0,1 multipliziert. 
4. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert. 
5. Die errechneten Werte für die Klausuren, das Kurzgutachten und die Master-

arbeit werden addiert und der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle 
hinter dem Komma ohne vorherige Rundung abgeschnitten. 

6. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten: 



 bis 1,5    summa cum laude 
 1,6 – 2,5   magna cum laude 
 2,6 – 3,5   cum laude 
 3,6 – 4,0   rite  
 
(3) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Abs. 2 wird eine relative Note ausgewiesen. 
Diese gibt die Position der individuellen Abschlussnote des/der Studierenden inner-
halb des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbar-
keit von Prüfungsleistungen im internationalen Kontext zu erhöhen. Die relative Note 
wird in Anlehnung an den im ECTS Users´ Guide vorgeschlagenen „grading table“ 
ausgewiesen und bildet die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs ab. 
 
(4) Über eine nicht bestandene Prüfung erteilt der Zulassungs- und Prüfungsaus-
schuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen ist. 
 

§ 18 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird das erst nach Erhalt des Prü-
fungszeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss nach-
träglich die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Der/Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
§ 19 

Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 
(1) Über die aus den einzelnen Modulprüfungen und der Masterarbeit bestehende 
Gesamtnote wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist von der/dem Vorsitzenden 
des Zulassungs- und Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 
 
(2) Mit erfolgreicher Masterprüfung erhält der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit der 
die Rechtswissenschaftliche Fakultät den Hochschulgrad nach § 6 dieser Prüfungs-
ordnung verleiht. Die Aushändigung der Urkunde berechtigt den/die Empfänger/in 
zur Führung des genannten Hochschulgrads. Die Urkunde wird gesiegelt und von 
dem/der Dekan/in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterzeichnet. 
 
(3) Mit der Urkunde erhalten die Absolventen/Absolventinnen ein Diploma Supple-
ment. Dieses wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz insoweit 
herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 

§ 20 
Einsicht in Prüfungsunterlagen 

(1) Dem Kandidaten/der Kandidatin wird Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prüfungs-
leistungen gewährt. Das Recht auf Einsichtnahme bestimmt sich nach den Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW. 
 



(2) Einsicht in die Prüfungsakten muss binnen eines Monats nach Aushändigung des 
Masterzeugnisses bzw. der beglaubigten Abschrift des Abschlusszeugnisses ge-
nommen werden. Die Einsichtnahme erfolgt in den Büroräumen der JurGrad gGmbH 
während der Geschäftszeiten. Der Zeitpunkt der Einsichtnahme wird dokumentiert. 
Eine etwaige Remonstration muss binnen zwei Wochen nach Einsichtnahme in die 
Prüfungsakten eingegangen sein. 
 
 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 
§ 21 

Aberkennung des akademischen Grades 
(1) Der akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich nachträglich heraus-
stellt, dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraus-
setzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. Eine 
Aberkennung des akademischen Grades nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ist ausgeschlossen. 
 
(2) Über die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss. 

 
§ 22 

Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie findet erstmals Anwen-
dung für alle Studierenden, die ab dem Sommersemester 2011 mit dem Studium be-
ginnen. 



A N H A N G   S T U D I E N V E R L A U F S P L A N 
  
 Der Weiterbildungsstudiengang „Medizinrecht“ hat einen Umfang von 380 Unterrichtsstunden (US) 

verteilt auf drei Semester. In 15 Blockveranstaltungen werden insgesamt acht Module behandelt. Im 
vierten Semester wird die Masterarbeit geschrieben. 

 
Term Modul Inhalt US ECTS 

1 1 

Einführung und Grundlagen (Medizinische Ethik / Ethische 
Grundlagen des Medizinrechts; Verfassungsrechtliche Grundla-
gen des Medizinrechts; Europarechtliche Grundlagen des Medi-
zinrechts, Die Rechtsverhältnisse zwischen Arzt bzw. Kranken-
haus und Patient 

45 5 

2 2 
Haftung (Zivilrechtliche Haftung (des Arztes und des Kranken-
hausträgers); (Zivil-) Prozessuale Besonderheiten und Fragen 
der Beweislast; Sonderfälle und -fragen der Haftung 

25 

3 2 

Die Berufshaftpflichtversicherung des Arztes und des Kranken-
hausträgers; Strafrechtliche Haftung: Arztstrafrecht; Strafrechtli-
che Haftung: Sondernormen des Medizinstrafrecht; Das Arzt-
strafverfahren und die Verteidigung in Arztstrafsachen 

25 

5 

4 3 

Recht der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung; Ge-
setzliche Krankenversicherung – Strukturelemente und Versi-
chertenrecht; Organisation und rechtliche Handlungsformen der 
GKV (einschließlich Alternativen und Modellvorhaben); Ver-
tragsarzt- und Vertragszahnarztrecht 

25 

5 3 
Recht der Privaten Krankenversicherung; Besonderheiten des 
Verfahrens- und Prozessrechts im Sozialrecht; Sonstige Versi-
cherungen 

25 

5 

6 4 Krankenhaus- und Apothekenrecht sowie neue Versorgungsfor-
men 20 

7 4 Heimrecht; Recht der Pflege und der Rehabilitation 25 
5 

8 5 Grundzüge des Apothekenrechts; Vertiefung: Neue Versor-
gungsformen 25 

9 5 

Arzneimittel- und Medizinprodukterecht, Leistungssteuerung und 
Qualitätssicherung in der GKV sowie Gesundheitsökonomie und 
Krankenhausmanagement; Das Recht der biomedizinische For-
schung am Menschen 

25 
5 

10 6 
Leistungssteuerung, Qualitätssicherung und Rationierung in der 
GKV; Grundlagen der Gesundheitsökonomie; Gesundheitsöko-
nomie und Krankenhausmanagement 

15 

11 6 Gesellschafts- und Vertragsrecht sowie Steuer- und Arbeitsrecht 
im Gesundheitswesen 25 

5 

12 7 
Steuerrechtliche Fragen des Gesundheitswesens; Arbeitsrecht in 
Krankenhaus und Arztpraxis 25 

13 7 

Ärztliches Berufsrecht; Grundzüge des Berufsrechts und -
zulassungsrechts sonstiger Heilberufe, Heilpraktiker und Heil-
hilfsberufe/Gesundheitshandwerker; Zulassungsrecht der Psy-
chotherapeuten 

25 
5 

14 8 Vergütungsrecht der Heilberufe; Gesundheitsökonomie und 
Krankenhausmanagement 25 

15 8 

Recht der Biomedizin: Rechtsquellen;Sterbehilfe und Selbstbe-
stimmung am Lebensende, Patientenverfügungen; Reprodukti-
onsmedizin, Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik; Embryo-
nenschutz, Stammzellforschung und Humanklonierung; Das 
Recht der Transplantationsmedizin; Andere Sonder- und Ex-
tremsituationen, Intensivmedizin 

15 

16 8 Öffentliches Wirtschaftsrecht, Kartell- und Vergaberecht im Ge-
sundheitswesen 10 

5 

 

  Masterarbeit  20 

  Gesamt 380 60 

 


